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§ 19 SGB XI 
(Begriff der Pfl egepersonen) 

Pfl egepersonen im Sinne dieses Buches sind Per-• 
sonen, die nicht erwerbsmäßig einen Pfl egebedürf-
tigen im Sinne des § 14 in seiner häuslichen Umge-
bung pfl egen. 
Leistungen zur sozialen Sicherung nach § 44 erhält • 
eine Pfl egeperson nur dann, wenn sie eine pfl ege-
bedürftige Person wenigstens 14 Stunden wöchent-
lich pfl egt. 

Der im MDK-Gutachten angegebene wöchentliche Pfl e-
geaufwand von ca. einer Stunde täglich für die Grund-
pfl ege sei nicht für die Ermittlung des Pfl egeaufwandes 
einer Pfl egeperson i. S. v. § 19 SGB XI bindend. Das 
Gutachten diene in erster Linie der Feststellung der 
Pfl egebedürftigkeit zwecks Zuordnung zu einer Pfl e-
gestufe. Aus § 19 Satz 1 SGB XI sei nicht abzuleiten, 
dass die Mindestpfl egezeit nur mit Hilfeleistungen bei 
der in § 14 SGB Xl aufgeführten Verrichtungen erfüllt 
werden könne. Vielmehr sei § 19 SGB XI im Zusammen-
hang mit § 4 Absatz 2 Satz 1 SGB XI zu sehen, wonach 
die Leistungen der Pfl egeversicherung bei häuslicher 
Pfl ege die familiäre, nachbarschaftliche und ehrenamt-
liche Hilfe ergänzen. 
Einzubeziehen sei daher bei der Bemessung der Min-
destpfl egezeit auch die Zeit, die für ergänzende Pfl ege, 
Betreuung sowie zur Hilfe bei der Erfüllung kommuni-
kativer Bedürfnisse des Pfl egebedürftigen benötigt 
werde. Erfasst werde somit auch der zeitliche Aufwand 
der Pfl egeleistungen, die nicht aus Mitteln der Pfl ege-
versicherung fi nanziert werden. Der so für den pfl ege-
bedürftigen Vater ermittelte Pfl egeaufwand habe bei 
ca. 32 Stunden wöchentlich gelegen. 
Diese Auslegung entspreche dem in der Gesetzesbe-
gründung zum Ausdruck gekommenen Zweck, der mit 
der Einführung der Versicherungspfl icht für Pfl egeper-
sonen verfolgt worden sei: Es sollte die Pfl egebereit-
schaft im häuslichen Bereich gefördert, der hohe Ein-
satz der Pfl egepersonen anerkannt und der Tatsache 
Rechnung getragen werden, dass die Pfl ege häufi g mit 
dem Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit und eine hieran 
anknüpfende eigene Alterssicherung verbunden sei. 
Der Pfl egeaufwand i. S. v. § 19 SGB Xl und somit auch 
i. S. v. § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI könne daher sehr viel 
weitergehen als der für die Feststellung der Pfl egebe-
dürftigkeit und ihrer Stufe maßgebliche Bedarf. 

SGB XI 

Berechnung der Mindestpfl egezeit für 

die Rentenversicherungspfl icht 

BSG, Urteil vom 05.05.2010 – Az: B 12 R 12/09 R 

Die Beteiligten streiten über die Feststellung der Ren-
tenversicherungspfl icht der Klägerin in der Zeit der 
Pfl ege ihres Vaters. Der 1911 geborene Vater erhielt 
seit April 1995 Pfl egegeld nach der Pfl egestufe I. Der 
Bewilligung lag ein Gutachten zugrunde, wonach der 
Pfl egebedürftige Pfl egeleistungen rund um die Uhr 
durch seine Angehörigen erfahre. Neben seiner Ehe-
frau werde er auch von seiner Tochter, die im Nachbar-
haus lebe, gepfl egt. 
Antragsgemäß bewilligte die Pfl egekasse Leistungen 
der Pfl egestufe II ab Mai 1998. Im August 1998 ver-
starb der Vater. 
Im Juni 2004 beantragte die Klägerin die Feststellung 
der Rentenversicherungspfl icht als Pfl egeperson auf-
grund der Pfl egetätigkeit für ihren Vater. Der Renten-
versicherungsträger lehnte den Antrag mit der Begrün-
dung ab, die Klägerin sei nicht versicherungspfl ichtig 
nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a SGB VI gewesen. Nach den Fest-
stellungen der Pfl egekasse habe der Pfl egeaufwand der 
Klägerin unter 14 Stunden in der Woche gelegen. 

Untere Grenze von 14 Wochenstunden 

Die vor dem Sozialgericht Koblenz erhobene Klage 
hatte keinen Erfolg (Urteil vom 15.01.2008, Az: S 3 
R 443/06). Zur Begründung führte das Gericht aus, 
dass in den MDK-Gutachten die Ehefrau des Pfl egebe-
dürftigen als Pfl egeperson angegeben worden sei. Un-
ter Berücksichtigung aller Unterlagen sei nicht überwie-
gend wahrscheinlich, dass die Klägerin den Pfl egebe-
dürftigen im streitigen Zeitraum mindestens 14 Stun-
den wöchentlich gepfl egt habe. 
Das LSG Rheinland-Pfalz hat das Urteil aufgehoben und 
eine Versicherungspfl icht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung als nicht erwerbsmäßig tätige Pfl egeperson 
festgestellt (Urteil vom 29.04.2009, Az: L 4 R 46/08). 
Gem. § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI seien Personen in der Ren-
tenversicherung in der Zeit versicherungspfl ichtig, in der 
sie einen Pfl egebedürftigen i. S. v. § 14 SGB XI nicht er-
werbsmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich in sei-
ner häuslichen Umgebung pfl egen. Die Versicherungs-
pfl icht der Pfl egepersonen konkretisiere die leistungs-
rechtliche Vorschrift des § 44 Abs. 1 SGB XI, wonach die 
Pfl egekassen zur Verbesserung der sozialen Sicherung 
einer Pfl egeperson Beiträge an den zuständigen Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung entrichten, wenn 
die Pfl egeperson regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden 
wöchentlich erwerbstätig ist. 
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Nur der Zeitaufwand für Grundpfl ege und 
hauswirtschaftliche Versorgung zählt 

Dass BSG hat sich dieser bisher in der sozialgericht-
lichen Rechtsprechung vorherrschenden Meinung nicht 
angeschlossen und der Revision der Deutschen Ren-
tenversicherung stattgegeben. Nach Ansicht des Se-
nats unterliegen der Rentenversicherungspfl icht nur 
solche nicht erwerbsmäßig tätigen Pfl egepersonen, 
die die hierfür erforderliche Mindestpfl egezeit von we-
nigstens 14 Stunden wöchentlich mit Zeitaufwand für 
Grundpfl ege und hauswirtschaftliche Versorgung errei-
chen. Es könnten nur Hilfeleistungen bei Verrichtungen 
berücksichtigt werden, die auch bei Beurteilung des 
Grades der Pfl egebedürftigkeit im Rahmen der Pfl ege-
versicherung von Bedeutung seien. 

Ergänzende Pfl egeleistungen werden 
nicht berücksichtigt

Bei der Feststellung, ob die nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a 
SGB VI notwendige Mindeststundenzahl der Pfl ege er-
reicht sei, sind nach Auffassung des BSG andere Pfl e-
geleistungen, etwa die Zeit für ergänzende Pfl ege und 
Betreuung, nicht mitzurechnen. Entscheidend sei inso-
weit, dass die soziale Sicherung von Pfl egepersonen in 
der Rentenversicherung eng mit dem Sachleistungs-
recht der Pfl egeversicherung verbunden und die Ent-
richtung von Rentenversicherungsbeiträgen durch die 
Pfl egekassen als Leistung der Pfl egeversicherung kon-
zipiert sei. 

Anmerkung 
Gem. § 199 Satz 2 SGB VI können Versicherte von den 
Trägern der Rentenversicherung die Feststellung verlan-
gen, dass während einer gemeldeten Beschäftigungs-
zeit ein gültiges Beschäftigungsverhältnis bestanden 
hat. Nach Satz 3 dieser Vorschrift gilt dies auch für 
Zeiten einer nicht erwerbsmäßigen häuslichen Pfl ege. 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

Die Entscheidung entspricht dem geltenden Recht. Sie 
dient der Rechtsklarheit, weil ohne Orientierung am 
Verrichtungskatalog und den Stufen der Pfl egebedürf-
tigkeit gem. §§ 14 und 15 SGB XI derzeit eine verbind-
liche Feststellung der tatsächlichen Pfl egezeiten auf 
große Schwierigkeiten stößt. Das BSG weist zu Recht 
darauf hin, dass im Gesetz (bisher) kein Abgrenzungs-
merkmal erkennbar ist, wie neben den in § 14 Abs. 4 
SGB XI genannten Pfl egeleistungen weitere Leistungen 
der Betreuung als notwendige Pfl ege von sonstigen Be-
treuungsleistungen unterschieden werden könnten. 
Dennoch ist zu konstatieren, dass diese Regelung nicht 
die Pfl egebereitschaft in der Bevölkerung fördert, wie 
an sich vom Gesetzgeber intendiert. Im Hinblick auf die 
demographische Entwicklung ist der Gesetzgeber auf-
gerufen , hier nachzubessern. Nur wenn es gelingt, ei-
nen großen Anteil pfl egebedürftiger Menschen in ihrer 
häuslichen Umgebung zu pfl egen, bleibt die Pfl egever-
sicherung angesichts des in den nächsten Jahrzehnten 
zu erwartenden erheblichen Anstiegs pfl egebedürftiger 
Menschen fi nanzierbar. (Sch) 

Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: „Rechtsdienst der 
Lebenshilfe“, Ausgabe Nr. 2/10, Seiten 63–64, Juni 2010


